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Die Abgeordneten zum Nationalrat Weinberger und Kollegen 

haben am 26.April 1989 an mich eine schriftliche parlamen­

tarische Anfrage mit der Nr.3656/J gerichtet, die folgenden 

Wortlaut hat: 

"1. Wann ist mit einer Einstellung des wasserrechtlichen 

Vorprüfungsverfahrens für das Speicherkraftwerk zu 

rechnen? 

2. Welche Begleitmaßnahmen werden Sie für eine Einschränkung 

der landwirtschaftlichen Nutzung in der zukünftigen 

Nationalparkregion setzen?" 

Diese Anfrage beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zu Frage 1: 

Das anhängige vorprüfungsverfahren kann auf Grund der 

Bestimmungen des wasserrechtsgesetzes nicht von Amts wegen 

eingestellt werden. Der Antrag der Osttiroler Kraftwerks­

gesellschaft um Bewilligung des Speicherkraftwerkes Osttirol 

ist nach Abschluß des Vorprüfungsverfahrens bis Herbst 1989 

entweder abzuweisen oder das wasserrechtliche Bewilligungs­

verfahren fortzusetzen. 
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Im Hinblick auf die durch die Massenmedien verbreiteten Nach­

richten wurde jedoch dieOsttiroler Kraftwerksgesellschaft 

aufgefordert umgehend mitzuteilen, ob sie ihren Antrag um 

wasserrechtliche Bewilligung für das in Rede stehende Spei­

cherkraftwerk weiterhin aufrechterhält. 

Zu Frage 2: 

Belange der Nationalparks sind Landessache. Es fällt nicht in 

die Kompetenz des Bundesministeriums für Land- und Forstwirt­

schaft in dieser Angelegenheit verschiedene Ausgleichs- bzw. 

Begleitmaßnahmen zu setzen. Falls Naturschutzauflagen zu 

einer Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Nutzung 

führen, hat das Land Tirol, aber ebenso die Bundesländer 

Salzburg und Kärnten die Möglichkeit, auf Grundlage des 

Naturschutzgesetzes ein Nationalparkgesetz zu beschließen, 

worin auch Entschädigungen und eine allfällige finanzielle 

Beteiligung des Bundes auf der Grundlage von Verträgen nach 

den Bestimmungen des Art.1Sa Bundes-Verfassungsgesetz ge­

regelt werden könnten. 

Der Bundesminister: 
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